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DER SCHWEIZER SOLDAT

stigen Reife der Zwanzigjéhrigen ver-
mitteln, der Jungmannschaft, die im
Begritfe steht, die Rechte und Pilichten
des schweizerischen Staatshiirgers aus-
zuiiben. In unserem Staat ist der Ent-
scheid tber die wesentlichen Anliegen
der Volksgemeinschaft in Gemeinde,
Kanton und Bund dem einzelnen Biir-
ger anheimgestellt. Dazu ist” er nur
tdhig, wenn er an offentlichen Ange-
legenheiten innerlich Anteil nimmt und
sich dariiber ein selbsténdiges Urteil
bilden kann. Innere Anteilnahme an
der Volksgemeinschaft und eigenes Ur-
teil sind zumeist als Anlage im Kinde
vorhanden. Wie alle Anlagen bediirfen
auch diese der Pflege, damit sie wach-
sen und erstarken. Die planvolle Ent-
wicklung dieser Anlage ist Sache der
Schule. Sie mufs sich neben ihren son-
stigen Aufgaben bemiihen, im werden-
den Menschen den Gemeinsinn zu for-
dern und das selbsténdige Denken an-
zuregen. In den obersten Schuljahren
namentlich durch den Geschichtsunter-
richt und in der Fortbildungsschule
durch den staaisbiirgerlichen Unferricht
mufy sie bewufst eine nationale Erzie-
hung ansireben. Sie wird dieses Ziel
nur erreichen, wenn der Lehrer be-
wegende Landesfragen der Gegenwart
mit den Schiilern bespricht, wenn sie
die staatskundlichen Begriffe am leben-
digen Geschehen gewinnen. Es wird
nicht gelingen, wenn der Unterricht
von den Begriffen, vom Leitfaden statt
vom Leben ausgeht.

Die Rekrutenpriifung forscht nach
den Erfolgen dieses.Unterrichts. Sie ist
das einzige Mittel des Bundes, liber
den wahren Stand der nationalen Er-
ziehung in der Schweiz Aufschlufy zu
erhalten. Nehmen die Zwanzigjéhrigen
Anteil am Schicksal der Eidgenossen-
schaft? Kennen sie ihr Land? Wie steht
es mit ihrer Urteilsfahigkeit? Die: Ant-
wort der Rekrutenpriifung lautet: Ein
erheblicher Teil der jungen Leute legt
in staatsbiirgerlicher Beziehung deut-
liche Gleichgiiltigkeit an den Tag. Eine
sehr grofse Zahl kennt zudem das Land

ausgesprochen mangelhaft, insbeson-
dere was die politische Eigenart und
die Vergangenheit betrifft, Endlich sind

“viele nicht imstande, einfache Erschei-

nungen aus dem Berufs- oder Gemein-
schaftsleben unter sich in Beziehung zu
bringen und daraus Folgerungen abzu-
leiten.

Zugegeben: dies ist bis zu einem
bestimmten Grade Begabungssache,
namentlich das Urteilsvermégen. Die
Schule kann nicht Wunder wirken. Sie
kann den von Nafur Stumpfen nicht
zum aufgeweckfen Menschen machen.
Die Rekrutenpriifung erfaft einen nicht
geringen Prozenfsatz von Leuten, die
seinerzeit das Pensum der Primarschule
nicht haben bewaltigen kénnen. Daran
hat man sich immer wieder zu erinnern.

Die «Gebildeten» schneiden oft
schlecht ab.

Nachdenklich indessen stimmt es, dak
nicht selten begabte lJiinglinge, unter
ihnen recht oft Besucher der héheren
Mittelschulen, bei der Priifung in Ver-
fassungskunde. eine erstaunliche Ah-
nungslosigkeit und teilweise auch In-
teresselosigkeit offenbaren. Zu Recht
oder Unrecht pflegen sich Gymnasia-
sten gelegentlich damit zu enfschul-
digen, dafy sie liber solche Dinge nie
etwas gehdért hétten. Nicht viel besser
ist es hdufig — man muf sagen in
der Regel — um ihre Verirautheit mit
den hauptséchlichsten Tatsachen und
Zusammenhéngen  der  Schweizer-
geschichfe bestellt. Dabei liefert ge-
rade das Priifungsgesprach den Be-
weis, dafy der normalbegabte junge

‘Schweizer, ob ehemaliger Primarschi-

ler oder Student, sich sehr wohl fur
Fragen des Vaterlandes erwdrmen laht.
Die Lehrplane der Fortbildungsschulen
und Berufsschulen schreiben den vater-
landischen Unterricht vor, und unzwei-

‘felhaft wird diesem Bildungszweig an

den genannten Schulen eine bestimmte
Zeit gewidmet. Wie ist es da zu er-
klaren, daf_die Rekrutenprifung be-
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sonders auf dem Gebiete der Staafs-
kunde im allgeminen enttiuschit?

Wissen und Verstehen.

Die Antwort, von den Rekrutenprii-
fungen aus gesehen, heift: Weil der
staatsbiirgerliche Unterricht vielenorts
noch darauf aus ist, trockenes staats-
biirgerliches Buchwissen zu vermitteln,
statt staatsbiirgerliches Verstehen, ge-
wonnen aus dem Geschehen der
Gegenwart, zu wecken. Blokes Buch-
wissen liber die Behérden in Gemein-
de, Kanton und Bund, iiber die Tren-
nung der Gewalten, tber die politi-
schen Rechte des Schweizerbiirgers
langweilt, selbst wenn es mit gelegent-
lichen Beispielen aus dem politischen
Leben verzuckert, in klug abgemesse-
nen Dosen verabreicht wird. Diese Kost
wird wohl verschluckt, aber nicht ver-
daut. Mit andern Worten: eine solche
Art der Belehrung interessiert nicht und
bleibt daher unfruchtbar.

Hier nun erblickt die Rekrutenprii-
fung ihre zweite, ihre wesentliche Auf-
gabe. Das vom Eidgenéssischen Mili-
térdepartement erlassene Priifungsre-~
glement umschreibt sie folgenderma-
ken: «Die Priifung ist so zu gestalten,
dafy sie auf die Auswahl des Lehrstoffes
fir den staatsbiirgerlichen Unferricht in
Schule und Fortbildungsschule und
seine methodische Behandlung vor-
teilhaft riickwirkt.» Es muf stets neu
betont werden: die Rekrutenpriifungen
sind nicht Selbstzweck; sie gelten auch
nicht dem einzelnen Rekruten; sie ge-
ben ein Gesamtbild der geistigen Ver-
fassung des jungen Schweizers auf der
Schwelle der Volljghrigkeit. Sie wollen
aber nicht blofy feststellen; sie glauben
dartiber hinaus fir den vaterldndischen
Unterricht Wegweiserdienste leisten zu
kénnen. Dadurch werden sie zum wirk-
samsten Mittel des Bundes, die Orga-
nisation und die Gestaltung des staats-
biirgerlichen Unterrichtes glinstig zu
beeinflussen und somit die nationale
Erziehung zu férdern.

Mangelnder Unteroffiziersnachwuchs u. Lohnausfallentschidigung

Im «Schweizer Soldat» Nr. 21 vom
15. Juli 1947 erschien ein freffender
Leitartikel Uber das heutige Problem
des Unteroffiziersnachwuchses. Es wird
darauf hingewiesen, daf es u. a. wohl
auch im Zuge der Zeit liege, wenn
junge Eidgenossen versuchen, sich so
viel als méglich von der Militardienst-
leistung zu «driicken». Der Gedanke
der Opferbereitschaft, der Pilichterfiil-
lung dem Staate gegeniiber fehle in
breiten Volkskreisen oder sei in unge-
niigender Weise vorhanden. Dabei
wird vermutet, dak vor allem in den
Mittelschulen vielleicht doch zu wenig
getan werde zur Hebung der Einsicht,

daf eine Milizarmee ihren Zweck nicht
erflillen kénne, wenn die unteren Ka-
der ungeniigend vorhanden seien.
Ich will diese Ansicht nicht wider-
legen. Dem Verfasser des Artikels

diirfte es -aber entgangen sein, dafj.

die Mittelschiiler gemify den Vorschrif-
fen der Lohnersatzordnung keinen An-
spruch auf Lohn- oder Studienausfall-
Entschddigung haben.

Es besteht hier eine Ungerechtig-
keit weitern Kreisen gegeniiber, wel-
che unbedingt behoben werden soll-
te, wenn der Mittelschiiler tberhaupt
noch Opfer fiir den Militérdienst auf-
zubringen gewillt ist.

Zur lllustration der vorhandenen,
wirklich ungerechten Harte greife ich
folgenden, keineswegs alleinstehenden
Fall heraus:

Ein junger Staatsbirger absolvierte
eine gewerbliche Berufslehre. Spéter
rickte er in die Rekrutenschule ein,
wéhrend welcher er den Lohnausgleich
als Berufsmann beziehen konnfe. Nach
bestandenem Militérdienst arbeitete er
wieder auf seinem Berufe und entrich-’
tete natiirlich auch sein Betreffnis in
die Lohnausgleichskasse.

Weil der junge Mann aber bestrebt
ist, sich im Berufe weiter auszubilden,
gab er seine Arbeitsstelle auf und frat
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zur Vorbereitung fiir den Besuch einer
héheren Schule in eine Mittelschule
ein. Hier erreichte ihn ein Marschbefehl
in die Uof.-Schule mit anschliefender
Rekrutenschule zum «Abverdienen»
des erworbenen Uof.-Grades. Schon
aus Familienfradition folgte er freudig
dem an ihn ergangenen Rufe. Er war
sich dabei bewuft, dak er unter Um-
stdnden ein volles Jahr am Studium
verliere.

Seine Eltern waren ebenfalls gerne
bereit, die daraus entstehenden Fol-

gen zu tragen, obwohl sie keine Kon- .

junkturverdiener sind, Ahnungslos rech-
nete man aber doch mit der an und
fir sich bescheidenen Studienausfall-
entschddigung. Ehrlich fiillte der an-
gehende Unteroffizier seinen Melde-
schein z. H. der Erwerbsausgleichs-
kasse aus. Er machte nicht geltend,
dal er fir die Dauer des Militar-
dienstes aus der “Schule ausgetreten
und wéhrend dieser Zeit im Berufe
tatig gewesen sei. Er wollte nicht
die hoéhere Berufs-Lohnausfallentschi-
digung «ergattern», sondern sich mit
der Studienausfallentschddigung be-
scheiden, s

Wie eine kalte Dusche mubte es
aber wirken, als die Ausgleichskasse
eine Entschadigung ablehnte. Auch ein
nachtrdglich gestelltes Gesuch wurde

mit der Begriindung abgewiesen, die-

Tatigkeit im Berufe sei eben aufgege-
ben worden und Her Gesuchsteller in
eine Mittelschule eingetreten. Die Még-
lichkeit, jederzeit wieder die Arbeit
im Gewerbe aufnehmen zu kénnen, &n-
dere am Sachverhalt nichts. Es sei durch
die Dienstleistung eben nur der Schul-
besuch versdumt worden. Der indirekie
Ausfall, den der Wehrmann, was még-
lich sei, dadurch erleide, dafs sich durch
die Militérdienstleistung seine Ausbil-
dung und damit sein Wiedereintritt ins

Erwerbsleben verzégere, werde nach
der Praxis. nicht als entschddigungs-
pflichtiger Lohnausfall anerkannt.

Wiére es nun nicht mdglich, diese
«Praxis» zu &ndern? Der Militdrdienst
verzégert doch fatsdchlich den Wie-
dereintritt ins Erwerbsleben und es ent-
stehen durch den Unterbruch des
Schulbesuches von mindestens 5 Mo-
naten wirklich ins Gewicht fallende fi-
nanzielle Verluste. Der Anschluf an
das unterbrochene Schulsemester kann
doch meist erst wieder im folgenden
Jahre gefunden werden.

Sollen die Mittelschiiler deswegen
bestraft werden, weil sie das Bestreben
haben vorwértszukommen? Durch die
geltenden Bestimmungen wird ihnen
die Freude an Dienstleistungen als
Uof. genommen, was ihnen kaum ver-
argt werden kann. Dabei handelt es
sich zur Hauptsache wohl um Leute,
welche geistig sehr wohl in der Lage
wéren, auch als Unteroffizier ihren
Mann zu stellen.

In einer grohken Tageszeitung wurde
im Leitartikel zum vergangenen 1. Au-

gust die im Juli erfolgte Abstimmung’

liber die Altersversicherung "als Akt
«nationaler Solidaritdt» gewiirdigt. Kein
senkrechter Eidgenosse wird etwas da-
gegen einzuwenden haben. Der Arti-
kelschreiber sagte dazu, es gebe ein
Wort, das auch alten Soldaten tief in
den Knochen sitze: «Kameradschaft».
Einer trage des andern Last und es
sei dieser Kameradschaftsgeist auf das
ganze Volk tbergegangen. Dieser ein-
fache und wahrhaft vornehme Gedanke
sei zuerst im Lohnausgleich fiir die
Wehrménner verwirklicht worden. Kei-
ner miisse darum bitten, jeder habe
sein gufes Recht.

Nun ist es eben gerade bei der Lohn-
ausgleichskasse nicht so. Die Praxis
lehnt es ab, den durch den Militar-
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dienst verzégerten Wiedereintrift ins
Erwerbsleben als entschddigungspflich-
tigen Lohnausgleich anzuerkennen, so-
fern durch den Dienst nur die Mittel-
schule versdumt wird. Man vergifit da-
bei offenbar, daff man es hier nicht
mit «Schulbuben» zu tun hat, sondern
mit Leuten, denen Zeit eben auch
Geld bedeutet. Im oben angefiihrten
konkreten Beispiel opfert der junge
Mann seine Schulferien und arbeitet
auf dem Berufe, damit er sich einen
Teil des Schulgeldes verdienen kann.
Dabei bezahlt er vom Verdienst natiir-
lich, wie es sich gehdrt, wiederum sein
Betreffnis in die Lohnausgleichskasse.

Es besteht die Gefahr, dafy man mit
der obenerwédhnten Praxis der Aus-
gleichskasse keinen Hund mehr hinter
dem Ofen hervorlockt und daf der
junge Mittelschiiler den Ruf, als Unter-
offizier Dienst zu leisten, ablehnt wo
er immer nur kann. Ganz abgesehen
davon, daff das Wort «Einer fir alle,
alle fiir einen» bei den betroffenen
jungen Staatsbiirgern allgemein nur
ein ungldubiges Kopfschiitteln hervor-
ruft.

Der eingangs erwdhnte, guige-
meinte Aufruf im «Schweizer Soldat»
diirfte dann erst voll zu Recht bestehen,
wenn allen, die guten Willens sind,
wirklich auch im Geiste der Kamerad-
schaft entgegengekommen wird.

sh.

Anmerkung der Redaktion. Wir sind der
Auffassung, daf es sich fir den Staat loh-
nen wiirde, einen Weg zu suchen, der den
— wie uns scheint — berechtigten Wiin-
schen der Mittelschiiller bestméglich ent-
gegenkommt, Der Sache der Armee vor
allem wére mit der Anwendung einer ver-
niinftigen und gerechten Praxis gedient,
die nicht erst wieder sollte erkdmpft wer-
den missen, wie dies mit dem Lohnaus-
gleich fiir Studenten der Fall war.

Mein erster Nachhriegs- und mein letzter Auszugs-W.K.

Erschwil, Mittwochabend, den 2. Juli 1947.
Mein lieber Hans!

Vorgestern um 0900 Uhr ist es nach ei-
nem zweijdhrigen Unterbruch fiir mich und
viele andere wieder einmal losgegangen.
Bereits unterwegs zum Bahnhof begegnete
ich eflichen feldgrauen Geféhrten, die
festen Schrittes alle dem gleichen Ziel zu-
strebten: némlich dem ersten Nachkriegs-
W.K. Da und dort tauchten bekannte Ge-
sichter aus den Dienstjahren 1939/45 auf.
Manchen treuen Kameraden jedoch, mit
dem ich durch die Aktivdienstzeit aufs
tiefste verbunden war und den man gerne
auch dieses Mal wieder dabei gehabt
hétte, vermifite ich. An ihre Platze waren
Neulinge, teils frisch geformt von der R.S.
her, getreten, die numerisch die entstan-
denen Liicken auffiillien. Von den- Gra-
dierten zdhlten noch immer der Kp.Kdt.,
mein Zugfiihrer, sowie Feldweibel und
Fourier zu den Getreuesten unserer Ein-
heit. Dieses «Viergestirn»: sieht noch gleich

unternehmungsfreudig und tatenlustig aus
wie Anno dazumal, als wir im Mai 1945
nach einem eindrucksvollen Kompanie-
abend tags darauf entlassen wurden, aus
dem Waffenrock in den Alltagskittel
schliipften und uns die Hemd&rmel zu zi-
viler Arbeit daheim am Pflug, an der Ma-
schine oder im Biiro zuriickkrempelten...

Die Erdffnung unseres «Truppenzusam-
menzuges» bildeten die {blichen «fried-
lichen Kriegshandlungen» wie im Akfiv-
dienst: Appell, sanitarische Eintritismuste-
rung, Fassungsgeschifte usw. Zieht man
einen Vergleich, was im letzten Vorkriegs-

W.K. gefaht wurde und was heute ein’

Bataillon faht, kann man 'so recht ermes-
sen, was Du auch noch erfahren hast, wie
sich Ausriistung und- Bewaffnung ‘gewan-
delt haben. Wieviel neue Waffen sind
doch wahrend der Aktivdienstizeit neu ins
Bafaillon gekommen: Maschinenpistole,
Flammenwerfer, Tankbiichse, Fliegerab-
wehrkanone und die Panzerwurfgranate,

alles Watfen, die wir vor dem Kriege nicht
besafsen.

Schlicht, aber feierlich gestaltete sich
um die Mittagszeit die Fahneniibergabe.
Beim Betrachten der entrollten rotweifien
Seide dachte "ich unwillkiirlich wieder an
die Zeiten, wo wir gemeinsam in Reih
und Glied, im gleichen Schritt und Tritt
der leuchtenden Fahne auf langen Mérschen
einst gefolgt sind, vorbei an Stddien und
Dérfern, vorbei an Landsleuten, die von
den Sorgen einer schweren Zeit gezeichnet
waren. Ja, das Flattern des rotweiken
Banners ist auch heute wieder ein unver-
gleichlicher Ton ... es ist ein Rauschen,
das den Menschen zu Taten und an jenes
Ziel treibt, wofiir ithn das Schicksal be-
stimmt hat.

Kurz nach diesem weihevollen Akt mar-
schierte unsere Kompanie vom Mobilma-
chungsplatz ab, um die Unterkunft noch
vor Nachteinbruch zu erreichen. Die erste
Nacht im Stroh... (Schluf Seite 396.)



	Mangelnder Unteroffiziersnachwuchs u. Lohnausfallentschädigung

